
 
Punktgenau 

                               M ä r z  2 0 2 2  

 
     ü b e r r e i c h t  v o n  

 
 
 

 
Flexiblere Grün-
dungs- und Kapital-
vorschriften ab dem 
1. Januar 2023 
 

Ab dem 1. Januar 2023 gel-
ten für Aktiengesellschaf-
ten flexiblere Gründungs- 
und Kapitalvorschriften. 
Damit ist die umfangreiche 
Revision des Aktienrechts 
abgeschlossen. 

Konkret wird das Kapital-
band eingeführt. Damit 
wird der Verwaltungsrat ei-
nes Unternehmens er-
mächtigt, das Kapital in-
nerhalb einer im Voraus 
festgesetzten Bandbreite 
während einer Dauer von 
maximal fünf Jahren belie-
big zu erhöhen oder her-
abzusetzen. Das Kapital-
band darf dabei das im 
Handelsregister eingetra-
gene Aktienkapital höchs-
tens um die Hälfte über- 
bzw. unterschreiten. 

Neu soll das Aktienkapital 
auch in ausländischer 
Währung geführt werden 
können. Zulässig sind die 
folgenden Währungen: 
Schweizer Franken CHF, 
Britische Pfund GBP, Euro 
EUR, US-Dollar USD und 
Yen JPY. Die anwendbare 
Währung wird durch die 
Generalversammlung be-
stimmt und ist jeweils auf 

den Beginn eines Ge-
schäftsjahres möglich. Der 
Beschluss der Generalver-
sammlung, die Währung zu 
wechseln, kann im Voraus 
für das nächste Geschäfts-
jahr oder rückwirkend für 
das laufende Geschäftsjahr 
erfolgen. 

Und: Der Nennwert der 
Aktien musste bisher min-
destens einen Rappen be-
tragen; neu wird nur ein 
Wert, der grösser ist als 
null, verlangt. 
 
 

 
 
 
Wie werden Renten 
und Kapitalbezüge 
aus der beruflichen 
Vorsorge besteu-
ert? 
 

Renten der beruflichen 
Vorsorge, wie AHV- und IV-
Renten auch, müssen in 
der Steuererklärung dekla-
riert und als Einkommen zu 
100 Prozent versteuert 
werden. 

Kapitalleistungen aus 
der beruflichen Vorsorge 
werden einmalig und ge-
trennt vom übrigen Ein-
kommen zu einem speziel-
len Steuersatz besteuert, 

oft auch als Vorsorgetarif 
bezeichnet. 

Bei der Direkten Bundes-
teuer beträgt dieser einen 
Fünftel des ordentlichen 
Tarifs. 

Kantonal bestehen bei der 
Besteuerung grosse Unter-
schiede. Wie auf Bundes-
ebene unterliegen Kapital-
auszahlungen in den meis-
ten Kantonen einer Pro-
gression: Hohe Kapitalaus-
zahlungen werden also 
proportional stärker be-
steuert. 

In der Regel liegt die Be-
steuerung von Kapitalleis-
tungen aus Vorsorge aller 
drei Steuerhoheiten (Bund, 
Kanton und Gemeinde) 
zwischen fünf und zehn 
Prozent der Vorsorgeleis-
tung. 

Kapitalleistungen aus Vor-
sorge sind in dem Kanton 
steuerbar, in welchem sich 
der Wohnsitz im Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Leistung 
befindet.  
Die Freizügigkeitsleis-
tungen aus Vorsorge-
können in der Regel nur als 
Kapital bezogen werden 
und werden genauso wie 
Kapitalzahlungen der Pen-
sionskasse besteuert. 
 
 

 



 

 

 

Nichterscheinen 
beim Friedenrich-
ter: das sind die Fol-
gen 
 

Erscheint ein Beklagter 
nicht zur Friedensrichter-
Verhandlung, sind die Fol-
gen die gleichen, wie wenn 
die Verhandlung stattge-
funden hätte, aber es zu 
keiner Einigung gekommen 
wäre. 

Der Friedensrichter hat 
folgende Optionen: 

 Er kann dem Kläger die 
Klagebewilligung ertei-
len. Dieser kann dann 
innert drei Monaten 
beim Gericht eine Klage 
einreichen. 

▪ Bei einem Streitwert bis 
5000 Franken kann der 
Friedensrichter einen 
Urteilsvorschlag ma-
chen. Dieser wird zu ei-
nem rechtskräftigen 
Entscheid, wenn 
ihn weder die eine noch 
die andere Partei innert 
20 Tagen ablehnt. 

▪ Beträgt der Streitwert 
nicht mehr als 2000 
Franken, kann der Frie-
densrichter einen Ent-
scheid fällen – unter 
der Voraussetzung, 
dass der Kläger dies -
beantragt. 

 
 

 
 
 
Kündigung persön-
lich übergeben, 
aber Unterschrift 
verweigert 
 
 

 

 

 

Wird eine Kündigung per-
sönlich übergeben, aber 
verweigert der Mitarbei-
tende die Unterschrift zur 
Quittierung, dann gilt die 
Kündigung ab Empfang 
der Mitteilung als wirk-
sam. Eine Kündigung muss 
von der anderen Partei 
nicht akzeptiert werden.  

In einem solchen Fall ist 
der Beizug einer anderen 
Person als Zeuge sinnvoll. 
 
 

 
 
 
Schutz vor unge-
rechtfertigter Be-
treibung: 
drei Bundesge-
richtsfälle 
 
Das Bundesgericht äus-
serte sich in drei Entschei-
den zum 2019 neu einge-
führten Gesetz für zusätzli-
chen Schutz vor unge-
rechtfertigten Betreibun-
gen.  

Neu sieht das Gesetz ver-
schiedene Möglichkeiten 
vor, wie man sich vor un-
gerechtfertigten Betreibun-
gen schützen und seine 
Kreditwürdigkeit verteidi-
gen kann. So kann der 
Schuldner nach Ablauf von 
drei Monaten seit der Zu-
stellung des Zahlungsbe-
fehls beim Betreibungsamt 
ein Gesuch um Nichtbe-
kanntgabe der Betrei-
bung stellen. 

Der Gläubiger muss dann 
innerhalb einer Frist von 20 
Tagen den Nachweis er-
bringen, dass er rechtzeitig 
ein Verfahren zur Beseiti-
gung des vom Schuldner 
erhobenen Rechtsvor- 

 

 

 

schlages eingeleitet hat. 
Erbringt er den Nachweis 
nicht, gibt das Betrei-
bungsamt Dritten von der 
Betreibung keine Kenntnis.  

Das Bundesgericht hat in 
drei Urteilen Fragen zu die-
ser Neuregelung geklärt: 

▪ Das Unterliegen des 
Gläubigers ist kein 
Grund für die Nichtbe-
kanntgabe der Betrei-
bung: In diesem Fall 
verlangte eine Frau die 
Nichtbekanntgabe der 
Betreibung, weil das 
Gesuch um Rechtsöff-
nung des Gläubigers 
erfolglos blieb. Das 
Bundesgericht wies die 
Beschwerde der Frau 
ab. 

▪ Die Bezahlung der 
Forderung ist eben-
falls kein Grund für die 
Löschung der Betrei-
bung: Ein Schuldner er-
hob Rechtsvorschlag 
und bezahlte später 
den verlangten Betrag 
und ersuchte dann das 
Betreibungsamt um 
Nichtbekanntgabe der 
Betreibung. Das wurde 
abgewiesen. 

▪ Das Erlöschen des 
Rechts auf Fortset-
zung der Betreibung 
wegen Untätigkeit des 
Gläubigers ist kein 
Grund für die Löschung 
der Betreibung.  

Das neue Gesetz dient ein-
zig dazu, ungerechtfertigte 
Betreibungen nicht publik 
zu machen. 

Es gilt dabei: 
 
Nur wenn eine absichtli-
che Falschbetreibung of-
fensichtlich ist, ist die Be-
treibung nichtig und wird 



 

 

 

gelöscht. (Quellen: BGE 
5A_927/2020, 
5A_656/2019, 
5A_701/2020) 
 
 

 
 
 

Steuerlicher Son-
derabzug möglich 
bei Forschungs- 
und Entwicklungs-
aufwand  
 
Ab dem Steuerjahr 2020 
können Unternehmen vom 
zusätzlichen Abzug von 
Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand profitieren. 

Die Kantone können einen 
maximal 50%igen Son-
derabzug auf den For-
schungs- und Entwick-
lungskosten einführen. Da-
von haben die meisten 
Kantone bereits Gebrauch 
gemacht, wie z.B. AG, BE, 
GR, OW, SO, SZ, ZG und 
ZH. 

Einige Kantone haben die 
maximale Höhe des Son-
derabzugs nicht ausge-
schöpft oder gar keinen 
F&E-Sonderabzug einge-
führt wie BS, LU, UR. 

Mit einem Zusatzformu-
lar kann in der Steuerer-
klärung der Sonderabzug 
geltend gemacht werden. 
Es handelt sich um einen 
rein steuerlichen Zusatzab-
zug, der handelsrechtlich 
nicht relevant ist und somit 
keine Buchung in der Buch-
haltung benötigt. 

Als Basis für einen F&E-
Sonderabzug wird die Aus-
übung von wissenschaftli-
cher Grundlagenforschung 
oder anwendungsorientier-
ter Forschung nach wissen- 

 

 

 

schaftlich anerkannten Me-
thoden genannt, deren pri-
märes Ziel es ist, Beiträge 
für praxisbezogene 
Problemlösungen zu fin-
den, etwa die Entwicklung 
neuer Produkte, Verfahren, 
Prozesse und Dienstleis-
tungen für Wirtschaft und 
Gesellschaft. Neben der Ei-
genforschung sind auch 
Drittkosten für in Auftrag 
gegebene Forschung inner-
halb der Schweiz für den 
F&E-Sonderabzug qualifi-
ziert. 

Als Beispiel für eine F&E-
Tätigkeit könnte die Ent-
wicklung einer neuen Soft-
ware-Applikation oder ei-
nes Software-Tools gelten, 
welche der Prozessverbes-
serung dient. Weiter 
könnte auch die Entwick-
lung eines optimierten Lo-
gistikmanagementsystems 
verstanden werden, das es 
ermöglicht, Prozesse zu op-
timieren und zu beschleu-
nigen.  

Der Begriff der Forschung 
und Entwicklung ist breit 
gefasst und der Son-
derabzug sollte gemäss 
Gesetzgeber einfach sein.  
 
 

 
 
 
Das Überlassen von 
Mitarbeitenden an 
ein anderes Unter-
nehmen gilt als Per-
sonalverleih 
 
Vermehrt werden eigene 
Mitarbeitende zur Überbrü-
ckung von Personaleng-
pässen oder zur Bewälti-
gung von Produktionsspit-
zen an andere Unter- 

 

 

 

nehmen für eine be-
stimmte Zeit ausgeliehen. 

Dies gilt als Personalver-
leih, sofern die wesentli-
chen Weisungsbefugnisse 
an das andere Unterneh-
men abgetreten werden. 

Der gewerbsmässige 
Personalverleih ist bewilli-
gungspflichtig, das gele-
gentliche Überlassen hin-
gegen ist von der Bewilli-
gungspflicht ausgenom-
men. Gelegentliches Über-
lassen liegt allerdings nur 
vor, wenn es sich um ein 
kurzfristiges, nicht speziell 
geplantes zur Verfügung 
stellen von Arbeitnehmern 
handelt und dieses keine 
Regelmässigkeit erlangt. 

Gewerbsmässig verleiht, 
wer jährlich mehr als 
zehn Mal und mit Ge-
winnabsicht Arbeitneh-
mende an Einsatzbetriebe 
verleiht oder mit der Ver-
leihtätigkeit einen jährli-
chen Umsatz von mehr als 
CHF 100 000 erzielt. 

Zu beachten ist, dass für 
bewilligungspflichtige Ver-
leihfirmen nicht nur das 
Bundesgesetz über die Ar-
beitsvermittlung und den 
Personalverleih gilt, son-
dern seit dem 1. Januar 
2012 unter Umständen zu-
sätzlich der allgemein ver-
bindlich erklärte Gesamtar-
beitsvertrag Personalver-
leih. 

Die Verleihfirma muss zur 
Sicherung der Lohnansprü-
che ihrer Arbeitnehmer bei 
der kantonalen Bewillli-
gungsbehörde eine Kaution 
hinterlegen, deren Höhe je 
nach Geschäftstätigkeit 
zwischen CHF 50 000 und 
CHF 150 000 beträgt. Wer 
ohne erforderliche Be- 



 

 

 

willigung gewerbsmässig 
verleiht, riskiert, dass die 
Personalverleihverträge 
nichtig sind und strafrecht-
liche Sanktionen mit einer 
Busse bis zu CHF 100 000 
drohen. 
 
 
Trotz gewissenhafter Bearbei-
tung und sorgfältiger Recher-
che kann keine Haftung für 
den Inhalt der Beiträge über-
nommen werden. Konsultie-
ren Sie im Zweifelsfalle eine 
Fachperson. 
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